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RS OGH 1960/9/22 5Ob330/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1960

Norm

JWG §29

Rechtssatz

Ist die nach außen hin als Verwahrlosung zutagetretende Handlungsweise des Jugendlichen auf eine körperliche oder

geistige Erkrankung zurückzuführen, dann ist nicht Fürsorgeerziehung, sondern Heilbehandlung am Platze.
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